
1419 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des NationalratesXIII. G P 

17.12. 1974 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, lichen Voraussetzungen der Vorrang vor aUen 
mit dem das Opferfürsorgegesetz geändert anderen Bewerbern." 

wird (23. Opferfürsorgegesetznovelle) 

Der Nationalrat hat beschlo&sen: 

Artikel I 

Das Opferfi1rsorgeg,esetz, BGBl. Nr. 183/1947, 
in de~ Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 29/ 
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949, 214/1950, 
160/1951, 811952, 180/1952, 109/i953, 173/1954, 
186/1955, 7711957, 289/1959, 101/1961, 18/1962, 
91/1962,175/1962,218/1962,255/1963,323/1963, 
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 205/1969, 
352/1970, 164/1972, 327/1973 und 329/1973, wird 
wie folgt geändert: . 

1. Im § 1 Abs. 2 ist im tut. h nach dem Worte 
"Monate" an Stelle des Punktes ein Beistrich 
zu set2)en. Folgende Bestimmung dlSt aLs Ht. ti neu 
anzufüg,en: 

"i) eine F,reiheitsbeschränkung v.on minde5'tens 
sechsmonatiger Dauer .in Deutschland oder 
den von Deutschland be51etzjten Gebieten." 

2. Im § 1 Abs. 3 hat 1irt:. d zu lauten: 

"d) eheliche und uneheLiche sowie StidImnder 
nach den ,im Ahs. 1 lit. a b]s c und Abs. 2 
lit. a genannten Opf,ern his zum AblaIUf 
des J ahlles, in· dem ,sie das 24. Lebensjahr 
voUendet haben, 'Wenn dJ,e VoraussetzUIngen 
der li,t. a oder b .nicht gegeben sind." 

3. Im § 2 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die B,escimmung,ender §§ 11 a, 14, 18, 19 
btis 22, 32, 33, 35 a, 46 b, 49, 51 bis 54 a, 55 a 
bis 59, 62, 64, 91 a, 99 und H3des Kli1egsopf,er
versorgungsgeset2)es 1957 sind sinngemäß anzu
wenden." 

4. 1m § 6 hat Z. 3 zu lauten: 

,,3. B'ei Be&etzung freier D~enstpos1len ,im 
öff·entlichen Di,enst bei Erfüllung der ·erforder-

5. Im § 6 Z. 4 ha;t der 1etz·ue Satz zu lautJen: 
"BezügLich des Künd-igungssch'UltzJes, der B,e

schäfciglUngspflicht U1nd des V,erfahnens gelten ,d1e 
Besuimmungen der §§ 4, 8,9, 15, 16, 17, 19, 19 a, 
21 und 22 des Inval1deneinstellungsgesetzes 1969, 
BGBl. Nr~ 22/1970." 

6. Im § 6 hat Z. 5 zu lauten: 
,,5. AUe D~ensrtgeber sind v,erpflichtet, auf 

250 Di,enSitnehmer mindeStJeUIS jle einen Inhaber 
einer Amtsbeschcinigung oder eines Opf'eralUS
weis,es nach § 4 .dieses Bundesgesetzes zu beschäf
tigen. Die wegen Nichterfüllung der Beschäfm
gungspflicht nach diesem Bundesgesetz in An
wendung des § 9 des InvalideneinS1le1lungsgesetzes 
1969 eingehobenen Ausgleichstaxen fließen dem 
gemäß § 10 Albs. 1 ,des Invalideneinstellungs
gesetzes 1969 gebildetren Fonds zu. Der BUlnd.es
minister für soziale Verwaluung ist ermächtigt, 
nach d1esem Bundesgesetz lI'echtJS~räficig vorg,e
sch1"1ebene Ausgleichstaxen über Ansuchen' bei 
Vorlle~en besondener Umstände zu ermäßigen. 
Die Erträgn.iSlSeder :AusgleichstaXjen sind nach 
Anhören der Opferfürsorg>ekommisslion (§ 17) 
zum Zwecke der Fürsorgie für die Inhaber ,einer 
Amtsbescheinigung oder ,eines Opf,erauswei·ses, 
de1"en W~twen, Wa1sen und Kinder sowie für 
Personen zu verwenden, di'e, .ohne Inhaber einer 
Amtshescheinigung zu sein, wiederkehrende Lei-
5tung,en nach dem Opferfürsorgegesetz be2)1ehen 
oder die bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres 
Inhaibereinrer Amllsbescheinigung oder eines 
OpferaUJSw,eises als Hinterbli,ebene (§ 1 Abs. 3 
Er. 'b und d) wanen." 

7. Im § 11 hat Abs. 4 zu lauten: 
,,(4) Opter- und Hinlterbl~ebenenrente (Albs. 2 

und 3) sind,im übrigen nach den j,ewe.ils für ,d,j'e 
Entschädigung der Kl1iegsopfer gdtenden GI'IUlld
sxtz·en und ß,escimmun~en und im Ausmaß der 
für die Kriegs.opfer vorgesehenen V,ergutwngen 
zu Ieis·ten." 
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2 1419 der Beilagen 

8. Im § 11 hat Abs. 8 zu laUlten: 

,,(8) Fü·r die LeistU:ngder Unterhal~rentle, 
der Beihilf,en und .der Zulagen gdtien [m übr~gen 
die Vorschriften des Abs. 4 sinngemäß." 

9. Im § 11 halt Abs. 10 Zu lmten: 

,,(10) Opfern ,im Sinne des § 1 Abs. 1 !it. ,d 
oder e oder Abs. 2 Lit. c,die ,eine U11ItJerhahsrente 
beziehen, ist auf Antr,ag für jedes in ihrer Ver
sorgung lS'tehende mmderjähcig.e Kind (eheliches 
oder uneheliches Kind, Soiefk~nd) ,ein monaJtLicher 
Erz~ehungsbeitJrag nach den Bestrrmmungen imd 
im Ausmaß der ,im § 16 des Kriegsopfel'Versor
gungsgesetzes 1957 vorg,esenenen KJinderzulage 
zu g,ewähl'en. Der Rrzi.ehungsbei!tir:ag :ist auf An
trag auch nach Erl1eichungder V.olljähmgkerilt zu 
leisten, w,enndas Kind aus folgenden Gründen 
a·ußel'stande ist, sich selhst den Unterhalt zu v,er
schafFen: 

1. wegen wissenschaftlicher oder sonstiger 
r,egelmäßiger Schul- oder BeruflSausbildung bils 
zur ordnungsmäßigen Beendigung der Ausbil
dung; längs!tens j,edoch h~s zur VoUendung ,des 
26. Lebensjahl'es, w.il'd· während dillesel' Zeit ,der 
P.räsen·zdi,enst .oder Ziv,ild[enst ge1e~stet, bi,s zur 
VDllendung des 27. Lebensjah!1es, .oder . 

2. infolge körp'erhlcher .oder gewtrg,er Ge
bl'lechen, sotern das Gebl1echen vor Erreichung 
der Volljährigk,e~t oder wähl'lend des in Z. 1 
beZieichneten Zeitraumes !eingetl1eten i,st, solange 
d~eser Zustand andauert." 

10. Im § 11 Abs. 12 hat der letzte Satz zu 
entfallen. 

11. § 11 a hat zu lauten: 

,,§ 11 a. (1) Der Bundesm~nW1:ier für ·soziale 
V,erwaltung hat den für den Biereich des All
gemeinen SozialverSliCherungsg,eSletZles 1955, 
BGBl. Nr. 189, tesq~esetzten Anpas~ungsfakltor 
auch für den B,ereich des Opferfürsorgegesetzes 
m1t Verordnung für v,erhirndLich zu ,erklä,nen. Die 
Unterhaltsrenoen (§ 11 Abs. 5) und daß Sterhe
geld (§ 12 a) 'sind mit Wi11'kung vom 1. Jänner 
eines jeden J ahnes mi't düe&em AnpaßSiUngsfaktor 
zu verv~elfachen. 

(2) Die Anpassung ys't ,in der W:eise vo·rzu
nehmen, daß die in § 11 Abs. 5 und § 12 a 
Ahs. 1 angefühl1ten Beträge m~t Wi:rikung vom 
1. Jänner 1973 m~t dem Anpassungsf:i.k.tor 
(Abs. 1) zu vrervielfach,en und ,sodamn auf volle 
Schillingbeoräge zu runden ~ind. Mit Wirkung 
vom 1. Jänner ,der foI.genden Jahl'e ~st der Ver
vi-elfachung der für da's j,ew,eils' vorangegangene 
J ahrermitteke B'etrag ,zmg:runde zu I.egen. 

(3) Der Bundesmi'n:i~1:ier für soziale Verwaltung 
hat d~e slich ~ms Abs. 2 ,ergebenden 'B'eträg.e für die 
Unterhahsll'enten und ,das Srerbegeld für jedes 
Jahr durch Verorrdnung festzusiteUen. 

(4) Die Anpassung der in Anweisung !stehenden 
Unterhaltsr,entengemäß A:bs. 2 rlsJt von Amts 
wegen vorzunehmen. Besch.ffide ülberdLe An
passung der UiliterhaLtsl'enten und über&e zum. 
1. Jänner ,eines j,eden Jahres sich ,ergebendeRr
höhung des ,Erzi,ehungsbeitrag,es (§ 11 Abs. 10) 
und der Hilflosenzubge (§ 11 Abs. 12) iSlind nur 
auf Verlangen der Anspl1uchsberechtigten zu ,er
las'sen." 

12. Im § 12 hat Abs. 2 zu laU1:ien: 

,,(2) AUe 11räg,er der KJraIlikenv,ersicherung 
haben den Inhabern re1ner Amtsbescheinigung 
und Empfängern ,einer RrentenfürsorgeI.eistung: 
gemäß § 11 Abs. 6 oder 7 die Le1SJtungen in dem 
Umfang zu gewähl'en, !in ,dem sie ,einem bei der 
örtlich zUJStändigen Geb1etJ5iknnkenkasse pfLicht
vlersich,erten auf Grund ·des Gesetzes und der 
Satzung zus'tehen, 'SDf,ern ,sie d~e Leistungen über
steigen, die der zuständig,e Teig,er ·der Kranken
versicherung nach ,den fÜll' rihn geltenden V or
schriften zu erbringen hätte. Bei der Festsetzung 
der Bemessungsgrundlag'e für das Kranken-. 
Familien- und Taggeld ISowie für den B'est3JOtungs
kostJenbeitragi.st bei Inhabern 'einer Amts
b.eschein.igung von der in der KJrankenversiche
rung g,eltenden höchsten BeitJragsgrundlag,e (§ 45 
Abs. 1 lit. a des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes, BGBrl. Nr. 189/1955)auszug,ehen; Me 
erhöht sich jeweiLs um den gemäß § 125 Abs. 3 
des Allgemeinen SozialversicherungsgesetZies f,est
zusetzenden Hunder,tsatz. Hiebei ist vDndem 
Höchstheitrag an SonderzahlUillg auszugehen, der 
gemäß § 54 Abs. 1 des Allgemeinen Sozial
ver.sicherungsgesetz,es für die ßeI'echnung ,der 
Sonderbeirnräge ,in der KrankenVlel'wcherung 
heranzuziehen ist. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), 
die Inhaber einer Amtsbescheinigungsmd, und 
P,ersonen, die eine RentenfüTsorgdeistung gemäß 
§ 11 Abs. 5 bis 7 bez1enen, haben keinen An
spruch auf Kranken-, Familoien- und Tagge1d." 

13: Im§ 12 halt Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Der BUind 'er;setzt inden FäHen des Abs. 1 
dem Träger der Korankenversicherung die ent
sta'ndenen K.ostJen, in den F;Ll1en des A'bs. 2 
d~e entstandenen Kus!1:ien rinsow,eit,' als si'e üher 
den KoSiten liegen, drve dem Träger der KJranken
verSlicherung erwachsen wären, w,enll1 ,erdi,e Lei
~tung auf Grund ,eintes, anderen BiUndes~es;etz,es 

und der Satzung zu erhrin~en gehabt h~tte. F,er
nerersetzt der IBund den Trä&em der I<!ranken
v-ersich,erung ,ein,en entiSpr,echenden Teil an den 
Verwal tung,sk.osrtJen." 

14. Im § 12 a hat Abs. 1 zu lau1:ien: 

,,(1) Stirbt em Inhahereiner Amtsbescheini
gung oder Empf~nger Wliederkehr,ender Geld
l'eistungen nach dem Opferfärsorgegesetz, 'So ,Wlifld 
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1419 ,der Beilagen 3 

ein Sberbegdd gewäht'lt. D<lis volle Suerhege1d 
bebrägt 3733 S. Auf diesen Betrag 5ind sonsnig.e 
einmalige Leistungen anzurechnen, die aus An
laß des Todes aus M~uue1n der So:z;ialversicherung 
oder sonstigen öff·entlichen Mitteln - alUs~e
nommen die Gebühmisse fü,r das Sterbevaeruel
jahr in sinngemäßer Anwendung des § 48 des 
Kn~egs6pferver.sorgunglS.ge~etzes 1957 - gewährt 
werden; übersteig,en däJese Lei~ung·en zusammen 
den Betrag von 1494 S, so sind ,lediglich 1494 S 
anzurechnen. An die StelLe der angdüh1'tJen Be
träg,e Itr'eben m]t W,iJrkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres di.e unter 'B'edachtnahme auf ·die 
B,estimmung des § 11 a v·erv,ielfachten Beträge." 

15. Im § 13 c Abs. 3 ~t in Lit. b nach dem 
W or:tJe "Zutreffen" ·ein Strich punkt zu setz,en. 
Folg.ende Bestimmung i~t als Lilt. c neueinru
fügen: 

"c) Eltern." 

16 .. Im § 15 Abs. 1 h<lit 1iIt. c zu lauten: 

"c) bei Kindern (§ 1 Abs. 3 lit. b), Enkeln 
und elternLoo.en Geschwistern mit Ende des 
Jahres, <in dem ~ieda.s 24. Lebensjahr voll
enden. Auf begründetes A'nslUch·en kann 
der Bundesminister fü,r soziale Verwaltung 
·die Anspruchsberechtigung über :diesen 
Zei,tpunkt hinaus .erstr,ecken, läng~tems 

jedoch bis zum Ende ·des J ahl"es, in dem der 
Anspruchsbereclwigue ,eine Existenz g.egrün
det oder SQ11lSlt seinen Lebensunuel'halt ;in 
ausreichendem Maße g.esichert hat. D<lirüber 
hinaus kann der Bundesminisber für soziale 
V,erwaltJung da.s W~ederaufleben ,einer 
wegen FI1']stablauf erloschenen Anspruchs
bel'echtigung aus den im § 11 Abs. 10 Z. 1 
und 2 angdühnllen Gründen ab dem An
,tragsmonat bewilligen, wenn die gdtend 
gemachten Gründe Iim Zeitpunkt ,des Br
löschens bereits vorlagen; ,ein solcher An
trag kann j·edoch im Falle der Fo,ntdauer 
ei'nes StudiUilllJS o·der einer Berufsausibil
dung nur bis zur VoLLen.dung des 
26. LebeniSiahr,es, wird wähl"end die~er Zei,t 
der Präsenzdi'enst oder Ziv:iJdienst geleistet, 
bis Zur VoUendung des 27. Lebensjahnes 
g'es'uellt 'W·enden." 

17. Im § 15 hat Abs. 2 ru lawten: 

,,(2) Der Anspl"uch auf Ausstellung ·e;in.er Amts
beschein1igung oder ·eines Opf'erauswe1&es (§ 4) 
1St nicht gegeben., wenn der Anspruchswerber 
wegen ·einer oder mehrel'er g·ernchtlich straf
b<lirer Handlungen zu ,einer mehr als sechs
mon<litigen Freiheius·straf.e v,erul'teiJt 'Wurde, ·die 
Verurteilung im Zeitpunkt ·der Annrag.stellung 
nicht gecilgt ist und nach der Natur des straf
baren Ta/tbestandes eine mißbräuchlich·e Aus-

nütwng der B,egünsu~gung,en rues·es Bundes
gesetz'es an·zunehni'en i~t;das gLeiche gilt, wenn 
sein V'erhaLten i!n Woot oder Tat mit .den Gedan
ken und Zielen eines freien, demokratischen 
Oster.reich in Wlidenspruch s·teht oder stand." 

18. Im § 15 ·ist als Abs. 8,einz,ufügen: 

,,(8) Eine wegen des Br!.öschens der An6pruchs
berechtigung ·im Sinne des Abs. 1 lit. b 'ein ge
steHte Hinterb1iebemenl'ente Wlrrd flrühes'tens nach 
Ablauf des der nerechnung des Abfertigungs
bellrages (§ 11 Abs. 4 in Verbindung mit § 38 
Ab&. 1 des Kpiegsopf,ervel'sotr.gungsges,etzes 1957) 
zugrunde geLegten ZeiJoraumes auf AnuragWli'eder
gewähl't, wenn die W~twe. oder Lebensgrefähncin 
die österreichische Staat~bürg'erschaflt bes·]tzt und 

1. die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten 
oder durch Scheidung oder Aufhebung auf
gelös.t oder für lIlichtig ·erklärt 'WUrde und 
die Auflösung ,der Ehe nicht aus dem allei
nigen oder überwiegenden Verschulden der 
Ehefrau erfolgte oder bei Nichtigerklärung 
der Ehe d~e Ehefrau aLs ~chuldlOiS anzusehen 
:ist, wenn und ffisolange ,ihr aus die~er Ehe 
kein den not'W'endig.en Lebensunterhalt 
deckender Anspruch auf Velisorgung (Unter
halt) ,erwachsen i~t; 

2. d~e neue Lebensgemei.nschaft durch den Tod 
des Lebensgefähruen aufgelöst w,urde und 
ihr aus dieser' Lebensg,emeinschaflt k.eine den 
notwendig.en Lebensunterhalt deckJenden 
Einkünfte zumeßen. 

Zur Hinterb.liebenenrente wird über Antrag 
UnterhaLtsr'en'te nach Maßgabe der BeSJUianmungen 
des § 11 Abs. 5, 8 und 14 gewährt. 

19. Im § 17 Abs. 1 iSlt a1s let~ter Satz neu 
hinzuzufügen: 

"Sie ist bei Entscheidungen des BundesminiSi!ers 
für sozial.e Verwaltung über Berufungen geg·en 
Bescheide des Landeshauptmannes in Rennen,; 
angelegenheiten und bei der Vergabe von Mitteln 
aus der Sonderfünso·rge :in Not'sttandsfällen zu 
hören." 

Artikel II 

(1) Dieses Bundesge~etz Itrit't mit 1. Jänner 
1975 m]t der Maßgahe in Kraft, daß di,e in 
Art. I Z. 5 angeführten B'estimmungen der §§ 4, 
9 und 16 des Invalideneiinsnellungsg.es.etz·es 1969, 
BGBL Nr. 22/1970, sow1e die Bestimmung des 
ersten Satz·es ·des Art. I Z. 6 erstmals für die 
B'erechnung der Ausgleichstaxe fü,r ·d<lis KaLender
jahr 1975 anzuw.endenSlind. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset:z;es 
ist der Bundesminister für soziaLe V,erwaLtung 
betraut. 

2 
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4 1419 der Beilagen 

Erläuterungen 

Mit dem vO'rlieg,endfln Gesetzentwurf wird m 
erster Lini,e einigen von den Organi~atiünen der 
Opf'erder pühti,schen V,erfolgung sert langem 
vürg,ebrachten Wünschen Rechnungget:rag,en. 

SO' Süll künfoig bei Ztitr·eff,en der lSorustigen 
V O'raussetzungen auch ,die mindestens sechs
monatlig,e Fr,eiheiltsbeschränlmmgin Deutschland 
üder den vün Deu:tschland besetzt:en Gebi,eten 
z'ur Anerkennung als Opf,er der pülitischen Ver
fülgung führen. 

Der Krebs der zur Inruehabung eines Opfer
auswei,ses lbenechtigllen N achkümmen vün Opf.ern 
sü!.l um die ,unehelichen Kinder und Stiefkinder 
erweitert wel'den. 

Inhaber vün Amtsbesch,eiruigung,en und Emp
fängervün Opf.erfürsorget,enten, für deren Heil
fürsorge nach and·enen gesetzLichen Besltimmung.en 
ein Krankenversicherungslträger Z!us:tändig .ist, 
desslen Lei!ltungen g,ednger s~nd als ,d~e Lei'stun
gien, die di,e ört1id1 zust~ndige GebitetlSkrank,en
bis:se ihren Ver.sichenten gewährt, süHen Heitl
fürsorgeleistiUngen zumind'estin dem Umfang 
erhalten, wie dite bei der örtlich zuständi,g.en 
Gebreoskrankenkas':.e Ver:.ichenten. 

Nach v,erfolgten Pensonen,dite nachdem 
27. A:pnil 1945 die ölS'oerl'eichisch,e Staatsbürger
schafit nicht besaßen üder Iseither v,erlüren hatten, 
süllen auch die Eltern Haftentschädigung erhal
llen. 

'Sterbegeld, ,das bisher nur nach Inhabern leiner 
Amtsbescheinigung den 1irägemder B esta:ntungs
kosten gewährt wurde, ~üll auch nach Opfer
fürsürgeren:llenbez'rehern gebühren, di,e nich:t In
haber einer Amtsbeschleinigung waren. 

. Der Aufgabenkrei,s der Opf.erfü1rsorge-
kümmis!lion wi,rd insüf.ern wesentLicherw;eiteI1t, 
als sre" nunni'ehr auch bei Entscheidungen des 
Bundesministers über ß.erufungen ,geg,en _Boe
seh·eide' deos Landeshauptmannes lin' Renten
bemeS'sung,sverfahl1en ~ehört wer\den SülL 

SchEeß1ichsül1en du~ch zwei weiter,e Bestim
mungen des Gesetz1entwurfes H:irt'en beseitigt 
werden, die stich aus der grundsätz1ichen BIndung 
des Hinterb1iebenenrentenanspruch,es an dj,e 
Intnehabung einer Amtsbescheini-gung ergaJhen: 

1. Die wegen FrilSitablauh erlüschene An
spruchlsbel'echvitgung der Kinder vün Opfern 
Süll über Annrag wiederaufleben, wenn he
Irücksich,tigungiswü-rdige Gründe (Studium, 
Selbst er haLtungsunfähigkeit wegen Krank
hert) vürlieg,en, ·dfte bel'eits zum Zeitpunkt 
des Brlöschens der Anspruchsbet'lechtligung 
besta-nden. 

2. W1twen und Lebensgefähntinnen nach 
Opfern, :deren An~prud1'sberechtigung weg,en 
Vel1ehelichung üder Bing,ehung ·einer Lebens
gemeinschaft 'erlOismen war, (SüHen w~eeLer in 
eLen Genuß ,der für anspruchsber,echt:igte 
Hint-erbliiehene vOirgeslehenen ReUlt'enlei~ltUn
gen gelangen, wenn die Ehe ohne Verschul
den der' Frau' aufgelöst bzw. die LeheIlJs
Igemeinschaft durch Tod des Lebensigefährten 
beendet wurde und B,edürftigkevt bes,teht. 

In zweiter Linie :bringt ,der Ges,etzerunwuTf 
Änderungen,dre ,entweder die Systema.tik. des 
Gesetzes verbessiem Süllen - wie die Neufassung 
des Katalügs der im Opfel1fürsürgerecht an,zu
wendenden B,esoimmungen ·des Kol1iegS'üpferver
~orgungsgesetzes 1957 - üder der Vereinfachung 
·sein,er Durchführung (Wiederaufn1ahme der frü
her,en Fassung des § 11 Ahs. 8) und der An
p<!l~sung an Änderungen des Straf,l1echte5 dienen. 

Zu den ,einzelnen Bestimmung,en des Gesetzes 
mst zu bemerken: 

Zu Art. I Z. 1 

Da schün bisher die Emigntiün zur Anel'ken
nun.g der Opfereig·en.schaflt genügte,ersch·eint ,es 
glerechtfercigt, auchein1e aus den im § 1 Abs. 2 
umschI1iehen,en Gründen ,erI.ittene F'reiheitts
beschränkung im Sinne des § 14 Abs. 2 lit. b 
(Zwangsaufenthalt ,in 'einem GhettO" öder an 
einem zur Anhabung hes,timmten Ort) U!uterrue 
anspruchsbeg,ründenden Tatbestände aufzuneh
men, sofern das Mindestausmaß von sechs Mo
naten ,erreicht wird. 

Zu Art. I Z.2 

Zu den ,nach § 1 Abs. 3 li't. tb al15ptuchs
berechtigten Ang,ehön.igen zählen nlehen den' ehe
Iichen Kindern auch .die un'ehelich·en und ~ief-

1419 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 12

www.parlament.gv.at



1419 der Beilagen 5 

kinder. Es er-scheirut daher angemes'sen, auch den 
KreLs der nach § 1 Abs. 3 illit. d aruspruchsherech
tigten Hinterblieberuen -derZieit nur eheliche 
Kinder - analog zu ,erweuuern. 

Zu Art. I Z. 3, 7 und 8 

D~e bisher in § 11 Abis. 8 :taxativ angdührten, 
Anfalls- und Eins'tellungszeitpunkt von Renten
lei~tungen re~elnden §§ 51 hi:s 54 ades :K!rieg.s
opferv,erwrgungsgesetzes werden aus Gründen 
der Überslichüichkei,t ,in den Klitalog des § 2 
Abs. 2 aufgenommen. Damit erübrigt sich die 
im § 11 Abs. 4 'enthaltene Bestimmung über den 
Begi'nn der Rentenleiistungen. Dieser Katalog 
wir·d außerdem .durch §,§ 62 (Mitw~rkung,spfl.ich,t 
der Palr:bel lim Ermi:ttlungsv,erfahren) und 91 a 
(Auskunflt·spflicht ,ersuchtJer Behörden und Ämter) 
des KJr,iegsopf,erv,ersorgungsgesetz.es 1957 e,rgänzt. 

Diese Bestimmungen lauten im einzelnen: 

,,§ 62. W,enn ein Versorgung.sberechtigter ohn1e 
trif'tigen Grund 'eilner schrif:tJ.ichen Auffo1"derung 
zum Ersch,einen zu ,eiiIl,er ~rzt1ichen Untersuchung 
n'icht .entspricht oder ,~ich weig,e11t, die zur Durch
führung des V,erfahrens uner:läßlichen Angahen 
zu machen, kann die Lei:~tung der V,e11sorgung 
abgelehnt oder insolange eingestellt werden, his 
die Folgen seirues Verhaltens nachweisl,ich auf
merksam .gemacht worden ~ein. Eine Nachzahlung 
für die Zeit der AMehnung oder Bin9tJellung 
der Versorgung unterbleibt." 

,,§ 91 a. D;'e Gemeinden und d~e Träg;er der 
Sozialversicherung s,ind verpflichtet, auf Ersuchen 
der Behörden der Kriegsopfe11Versorgung tim Er
mittlungsverfahren zur Durchführung ·mesles 
Bundesgesetzes mitzuwi:rk,en. Die Flrnanzämter 
sind den Behörden der K111egsopf.erv.ersorgung 
Zur Auskunftse11teilung hin~ichtLich solcher Ver
hähni~'e verpflichtJet,rue unmrtmelba'r die Ab
gabenfes·tsetzung beeinflußt haben, sof,ern die~e 
Daten nicht aus .A!bgahebescheiden, die den 
LaIlidesinva\ildenämtern zugänglich sind, entnom
men werden können." 

An die Stelle der in § 2 Abs. 2 ,eing,eg\iederten 
V'erweisung auf B'8suimmungen des Kriegsopf,er
vlersO'rgung~ge~etZJes 1957 :5'011 die vor dem 1. Julli 
1973 in Gdtung gewesene FaJSsungdes § 11 
Abs. 8 treten, durch w.elche die füll' Opf'er- und 
Hinterbliebenementen in § 11 Ahs. 4 festgelegte 
Subsidiar,i·tät des R,entJenrechtes der Krieg.sopfer
v,ersorgung ausdrücklich a,uf düeeinkommens
a'bhängigen Rentenleistungen ausg.ecLehnt wurde. 

Zu Art. I Z. 4 

Z. 3 des §6 warel1ltspr,echend ·der geänderten 
Fassung des § 1 des Inva,LideneLl1Js·tellungsges,etzes 
(§ 1 Abs. 6 ist w,eggdal1en) neu zu fassen. 

Zu Art. I Z. 5 

Die Ba,sis für ·die Zahl der Dienstnlehmer, von 
der die Pflich·tzahl Zu be11echnen is·t, soll künftig 
der des Invaliden·einstJellungsgesetzes angegüchen 
werden, so daß auch§ 4 des Inval.ideneinstellungs
gesetzes in die Reihe der B'esnimmung,en, die für 
die ßler.echnung und V011sch'reibun.g der Aus
g1eichstax,e maßgeblich sind, autg.enommen wurde. 

Da di'e Zahl der Dienstnehmer, die Inhaber 
einer AmtiSbesch'ei'nigung oder 'eines Opferaus
weisles sind, ·ein,el'lSeüts beSltändigabnimmt run.d 
andereJ:1s·eitsdie noch iinBeschäfttcigung soehenden 
Opfer infolg,e des fO'l1tg,esch11itoenen Alte11s ,eines 
besonderen SchutZJflS bedürf.en, soUenauch diJe 
Bestimmungen .des IEinstG für ,die Durch
führung des Opf,erfürsorgegesetzes heran.gezog,en 
werden. 

Zu Art. I Z. 6 

Die neuen Bestimmungen des § 9 IEinstG 
lasseIlI eine Anhebung der Zahl der Dienstnehmer, 
von der die Pflichtzahl zu berechnen ist, ,erforder
lich werden, dam~t - tn Vierbindung mit der 
Anwendung der ßlootimmung des §' 5 Ahs. 2 
IEillS'tG - di'e Rdaoion zw,üschen der Zahl der 
Pflichtstellen und der Zahl der nach dem Opf,er
fürsorgegesetz begünstigten Personen, die noch 
lim Erwerbslebenl>tehen,' gewah11t tb\.e~bt. 

Zu Art. I Z. 9 

Derzei.t ist der Erz·i:ehun,gsbeiltlrag der Höhe 
nach an di'e ~tarne Haushaltszula.ge für Kinder 
gebunden (150 S), wie ~e im Gehalttsges.etz 1956 
in· seiner ·derZJext gdrenden FaJ~ung f,estge1egt 
·1st. Durch die NeuJ,assung des § 11 Abs. 10Wlird 
der Erziehungsbeitragder höheren:K!inderzulage 
nach § 16 Kriegsopf,er:ver~rgungsgesetz 1957 an
geg1ichen, die außerdem wie die übrigen Rlent,en
leis,tungen der jährlichen Anpa,slSUlltg unter.liegt. 

Zu Art. I Z. 10 

Die Zulag.e nach § 11 Ab~. 12 g,ebührt in ,der 
Höhe des gemäß § 105 Abs. 2 des ASVG jeweils 
footges'etZJt'en Mindestbetrag,es für den HilfloselIlr 
zuschuß. Diie jährLiche Anpa,slsung erfolgt daher 
nach den ßlesuimmung,en des Allgemeinen Soz,ial
versicherungsgesetzes, und es erübrigt sich eine 
entsprechende ß,es'oimmungim Opflerfü,rsorge
gesetz. 

Zu Art. I Z. 11 

Die Bestimmung über ,düe An'Pa~ung der V,er
sorgungsleistungen war insofern abzuändern, als 
die Hilflos,enzulag,e herauszunehmen wa'l'. 

Zu Art. I Z. 12 und 13 

Durch dieSle Besltimmung wird gewährl.eilsuet, 
daß aUe Inh:l!bere1ruer Amtsbescheinigung und 
Empfänger von RerlIten1eistung.en gemäß § 11 
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Abs. 6 und 7 (Hinrerlb1i:ebenenl'1ente nach ße
zieherneiner Opf'el'1r,ente entsprech.end einer Min
derung der Brw,erbsfähigkei,t von 90 v. H., W,it
wen- und Waisenbeihilf,en) zrumindes't jene Heil
fürsorgeleiJs'oung.en el"hal:ten,die ,einem bei 'der 
öldich zll'~tändigen Gebtienskirankenkass,e pflicht
vel'sichel"ten g·ebühren. Sofern die be~l'effenden 
Per'SOIlJen bei ,einem Träger der :K!rank,env,ersich'e
rung pflichtv.ersichertsind, des.sen Gesetz oder 
Satzung zum Untersch!ved von der örtLich zustän
digen Gebietskrankenkas5e für bestJimmte Lei
stungeneinen SelbS'tbehaLt des Vel1S1icheroen VOf-

9ieht, wlird dj;e~er Selb~tbehalt 'ebenso w~e Ison
scige M.ehrkosten vom Bund direkt den zustän
digen Trägern der Krankeny,eroicherungerlSetzt. 

Zu Art. I Z. 14 

SterbegeId wrrd derzei·t nur nach Inhahern 
einer Amtsbescheinigung zuerkannt. EssteI1t 
seinem Charak:ner nach ·einen Annex zurR.enteh
v'ersorgung dar, ·di'e UJIlsprüngEch nlUr Inhabern 
einer AmtsbescheiIlJigung gewähr;t wurde. Die 
Neufassung herück.~ich~igt,daß das geltende 
Opferfürsorgeliecht R.en'tenbezüge ohne lune
habun;g einer Amtsbescheinigung kennt (§ 11 
Ahs. 6 U!nd 7, § 15 Abs. 7). 

Zu Art. I Z. 15 

Analog zu den Bes,timmung,en des § 13 Ahs. 2 
Ht. c sollen auch himn:erbliebene Eltern nach 
Opfern, di·e wohl am 13. März 1938 die öster
reich,isch·e StaaJtshüngerschaft besaßen oder '.einen 
zehnjähl1ig·en Wohn.~]tz ,in österl'eich hatten, aber 
in der Regd wegen Brwerbes ,einer fremden 
Staatsbü'rg,erschafit die öS1)erreichi'sche Staats
bürgel1schaft Zur Zeit ihl"es Todes micht hesaßen, 
Anspruch a,uf Entschädigung für die Haft des 
Opfers halb·en. 

Zu Art. I Z. 16 

Nach der g'eltenden Regelung ,erlischt ·die An
sp11Uchsberechtti·gung von Kindern, Enkeln und 
elternlo~en Geschwistern auf Dauer, wenn ~icht 
vOir Ablauf der ,ges'etzl,ichen Flrist ,ein begründeter 
Er~treckungsall'trag eilngebracht wUll"d,e. D~e Er
gänzung der B.es1uimmung 50111 verhi,ndern, daß das 
VersäumIlJis der frDstgerech'ten Antrags~ellung zu 
dau,enndem Verlust der An&prucmsberechtigung 
und dami!tder Hinuerblrehenenrenl1!e führt. 

Zu Art. I Z. 17 

_ Die Be~timmung wa'r dem 'f.ext des Bundes
ge~etzes vom 11. JuLi 1974, BGBJ. Nr. 422, über
die Anpas&ung von BU'lldesge~etz.en andaJS Straf
g,esetzbuch (Stra~nechtJSanpaJSsungsgesetz) anzu
passen. 

Art. YIII Abs. 2 und 3 des Bundesg.eserzes, 
BGBl. Nr. 422, lauten: 

,,(2) Wil'd ,in ßundesg,esetzen auf Yerurueilun
g,en wegenooes Verhl'lechens hingew]esen, so i9t 
die~er Hi'nwers durch einen ~olchen auf Y'er-

ul'beilung,en Wiegen ·einer odffr mehrerer mit Y,or
satz begangener strafbarer Handlung.en zu leiri,er 
mehr als einjäh111gen Fl'eihertsstraf.e zu 'ers,etzen. 

(3) Wird in Bundesg.e~etzen auf Verurteilungen 
w.egeneines Vergehens hin'gewies,en,so ist dDeser 
Hinw.eis durch eiJ1l:en solchen auf Y,el'U:l'lleilun~en 
wegen einer oder mehnener sn:rafbar,er Handlun
gen zu einer mehr als sechsmonaügen, wegen einer 
oder mehrerer mit Yorsa~z begangener straf
bal'er Handlungen aber zu ,einer nicht mehr als 
einjähpig,en f,r,eiheiJts&tJl'af,e zu ,ers,etz,en." 

Für ruie Ausschlußbescimmung des § 15 Abs. 2 
ist die Abgr,enzung zwi'schen Y,erhrechen und 
Vergehen unbeachdich. Bs genügt daher, a,n .die 
Stelle der bisherigen QuaLifikation (~erul"lleilung 
Wiegen ein:es Y,erbrechens oruer Vergdllens) d]e 
untere Grenze Ides Strafausmaßes für früher als 
Y,ergehen zuqualifi2l]erende~trafbar,e HaJndlun
gen (Verurteilung, zu ,einer mehr ,als sechs
monatigen Fl1eihei'tsstraJ~e) zu s'etzen. 

Zu Art. I Z. 18 

Die All'spruch'Sberechtigung von W]cw,en oder 
himerbLiebenen Leben~g.efährtinnen nach Opf1enn 
erE~c.~t gemäß § 15 Abs. 1 ~t. b im FaUe der 
Y'erehelichung oder Eing,ehung 'enner Lebens
g.emeinschaft. Da die Anspruchshel1echuigung und 
di,e dammt vIerbundenie Amusbescheinigung als 
Hi,nterbliebene Yoraus&etzun.g d'es Renten~ 
anspruches nach § 11 Ab~. 3 und 5 ist, kennt 
das Opf·erfürsorgeg.esetz - zum Unterschied vom 
Kmiegsopf el'VleliSOl1gungsg:es etz derzeit kein 
Woiedera.ufLeberi ·des Hinterbliebenen'lienten
anspruches im Falle der Auf.lösungder neuen 
V<erbindung durch Scheidung oder Tod. DiJes,e 
Schlechllerstellung wi,rd ·durch Aufnahme ,einler 
dem § 38 Abs. 2 KfJiegsopferversongung,~ges'etz 
analogen B.es,timmung heSieitigt. 

Zu Art. I Z. 19 

Wähnend daJs Rcecht der Opferfünsorgekom
mission, vor Enteilung von Renbenbemes,wngs
bescheiden gehört zu werden, ,eine tausächliche 
ErWierteruIljg des Aufgahenkireises darstelLt, wrl1d 
durch di,e analoge RegeLung bei der Y,ergabe von 
Mi~teln aus der Sonderfür:sorge ,in No'tstauds
fällen Idig1ich einesert lang.em bestehende Porax:is 
ges·etzLich un'termauert. 

Zu Art. 11 

In der Novene zum InvaLideneinstellungsg,eseitz 
i'st vorg·esehen, ·daß die geänderten Bestimmungen 
über die Berechnung der Ausgleichs:tax,e erstmaLs 
für das Jahr 1975 anzuwenden Slind. Demgemäß 
wa·r auch das Inkraftltreten der 'entspr,echenden 
Bestimmung.en dieses Brundes·ges.etz,es festzusetzen. 

Der Aufwand für d~e ,in der Noy,eUe VOiI'

ge~ehenen Yerbess<erungen des Erziehungs
beitrages, der Heilfürsorge und des Sterbegeldes 
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(Ar1\:. I Z. 8, 11 'Und 13) wird miIt jährlich höch- der Eltern, di,e neu als Hinterbliebene Anspruch 
stens 200.000 Sgesch:ctzt und .ist <in .den An.sätren auf Entschäd~gung fÜTd[e Haft ihrtes KJmdes 
des Bundesvoranschlag,es 1975 berücksichlltgt. DDe haben (A,rt. I Z. 14) WLrd auf höchSltens 30 g!e
VerbeslS<erung.en hinsichtLich der Wieder- schätzt. Bei einem Durchschnitcsbetrag von 
gewährung von HinüeI'bllrebenenversorgunlg 10.000 S je Bescheid wär.e der GesamtaufwanCl 
(Art. I Z. 15 und 17) Wlerden kaum Mehrko~ten 300.000 S, verteilt a.uf etwa d1"ei Jah1"e. Auch 
verursachen, w.eil in den nunmehr g,es,etzIich d1e~er Aufwand (für 1975 100.000 S) iSltäm 
geregelten FäHen die teistwngen b'Lsher ~m w.ege Bundesvoranschla.g berückisich'oigt. Evn Miehrauf
des HäI'teausgleiches gewähI't wurden. D~e Zahl wand an Per.sonal Wlird nicht ,erforderLich .~ein,. 

Gegenüberstellung 

§ 1.' 

(2) 

Gel,t,ender Text 

h) ..... MonaJüe. 

(3) ..... 

.d) ,eheliche Kinder nach den :im Abs. 1 Lit. a 
bis c und Abs, 2 1i:t. a genannJten Opf,enn 
bis zum Ablauf des Jahrtes, in dem s~e das 
24. Leben&jahr vollendet haben, w,enn ·die 
Vorau~~etzUlflg,en der IDt. a oder b n~cht 
gegeben Slind. 

§ 2 ...... 

(2) Die Bestimmungen der §§ 11 a, 14, 18, 
19 his 22, 32, 33, 35 a, 46 b, 49, 55 a, 56 bis 59, 
64, 99 und 113 des Kr,iegsopferv,ersorgungs
g,esetzes 1957 ,~ind sinngemäß anzuwenden. 

§ 6 ...... 

3. Bei -Besetzung iirei,er Dvenstposten im öffent
lichen D1enst bei Erfüllung der erfordeclich·en 
Voraus·~etzungen der Vorrang vor aUen anderen 
Bewer'ber:n; d1e VOt'lSchriftendes § 1 Abs. 6 des 
Invalideneins~ellungs.gesetzes 1969, BGBl. Nr. 221 
1970, werden hievon nicht berührt. 

4. ..... nehmen. B,ezüg1ich des Künrugungs
schutlJes, der B,eschäf,tigi1mgspflicht und des V,er
fahrens g.e1ten die BeSlmmmung,en der §§ 8, 9, 
15, 16, 17, 19, 19 a, 21 und 22 des Inva,liden
ein~tellungsgesetzes 1969. 

5. Alle Di,enstgeber ,sind Vlerpflichitet, auf 
200 Dienstnehmer mindestens je .einen Lnhaher 
eine.r Amtsbesch,einigung oder eines Opf,era'llS
We!iSeS nach § 4 dies'es Bundesgesetzes zu heschäf
bigen. Die wegen Nichterfüllung der Beschäf,ti
gungspHicht nach diesem BlIDdesgeSietz in Anwen
dung des § 9 des Invalideneins<tellungsgooetzes 
·1969 eing;ehobenen Ausgleichstax.en fl~eßen dem 
gemäß § 10 Abs. 1 des Invalideneiootellungs-

§1. 

(2) 

Beab.s1chtigte Neufassung 

h) ..... MOinate, 
i) eine Frteihe~tsbeschränkung vOin mindesteM 

sechsmOlnaJtiger Dauerin Deutschland oder 
den von Deutschland booetZJten Geblieten. 

(3) ..... 
d) ehel~che und uneheliche sowie S~efkinder 

nach den ,im Abs. 1 Iit. a biJs c und Abs. i 
lit. a genannten 'Opfem bis zum Ablauf 
des Jahres, lindern ,sie das 24. Lebensjahr 
vollendet haben, wenn die VOlCaUssetzungen 
der l,it. a oder b nlicht .~egeben sind. 

§ 2 ..... , 

(2) Di'e Bestimmungen der §§ 11 a, 14, 18, 19 
bis 22, .32, 33, 35 a, 46 b, 49, 51 bis 54 a, 55 a 
bis 59, 62, 64, 91 a, 99 und 113 des KJriegsopfer
versOirgungsgesetzes 1957 sind sinngemäß anzu
wenden. 

§ 6 ...... 

3. Bei Besetzung fnei,er DienSltp0l5lten im öffenlt~ 
lichen Di~s't bei Erfüllung der 'erforderlichen 
Voraussetzun,gen der Vorrang vOir alilen .and,el'en 
Bewerbel'n. 

4 ...... nehmen. BezügLich des Künrugun~-
schutzes, der Beschäfügungspflicht und des V'er
fah~ens gelten die Bestimmungen der §§ 4, 8, 9, 
15, 16, 17, 19, 19 a, 21 und 22 des Invaliden
ein'Sltellungsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 22/1970. 

5. AUe Dienstgeber5lind v,er1>flichliet, auf 
250 "Diensonehmer mindestens jre ,einen Inhaber 
einer AmtsbeschreDn,igung od.er reines Op~eraus
weises nach § 4 dieses Bundesgesetzes zu beschäf
tigen .. Die wegen Nichrterfüllung' ·der Beschähi
gungspflich,t nach diesem Bunde~esetz :in An
wendung des § 9 des InvalideneinSitellungsges,etzes 
1969 eingehobenen Ausgleichstax,en Hießen dem 
gemäß § 10 Abs. 1 des InvalideneinSltellungs-
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gesetzes 1969 gehildeten Fonds zu. Der BuneLes
miuis,ter für LSoz,iale V,erwa1tung i~termäch\)~gt, 
Itach di:esem BundesgeSletz l"eehts.kräf,tig vorge
'sch,riebene Ausgleichs.taxen üher Ansuchen bei 
Vorlie~en besonderer UmSltände zu 'ermäßigen. 
D1e ErträgniSISe der Ausgleichstax,en sind nach 
Anhören der Opferfürso'rgekomm~sSlion (§ 17) 
zum Zwecke ,der FÜl1sorge für dWe Inhaher ,einer 
Amtsheseh,eillligung oder eines OpferaWlW1eises, 
deren W,i1twen, Waisen und Kinder sowie für 
Personen zu v,erwenden, rue bis zur VoUendung 
des 24. Lehen~jahl'les Inhaher einer Amtsbescheini
gung oder ,eines Opf,erausw,ciJ:>es als Hinterhlie
bene (§ 1 Abs. 3 Lit. bund d) wanen. 

§ 11. ..... 

(4) Opf,cr- und Hinterbliebenenrente (Ahs. 2 
und 3) s,ind~m übrigen nach .den jeweiLs fü'r 
die Elrtschädigung der Kriegsopf.er gdtenden 
Grundsäitzen und Bestimmungen und im Ausmaß 
der für diJe Kriegs·opf,er vo,rgeSlehenen v.ergütun
gen mit der Maßgabe ,zu Ie1st'en, daß dies,e :RJen
,ten vom Ef\sten des Mona'tes zu zaMen .si,nd, ,m 
dem der Antrag auf LeiSitoogder Opf,erreUite 
oder Hinterbliebenenrente gestellt wurde. 

(8) Für d~e Levs'tlUng der Unterhaltsl1enlle, der 
Berhilf.en und der Zulagen gdten äm übrigen ,di'e 
Vor.schl1iften der §§ 51 b1s 54 ades l<!r,iegsopf'er
versorgungsg,esetzes 1957 Slinng,emäß. 

(10) Opf.ern cim Sin'l1!e des § ( Abs. 1 lit. d 
oder ,e 'Oder Abs. 2 li<t. 'c, ·di:e '{!Iin,e Unt!erhaltslrenlte 
beziehen, ist auf kl1!trag für j'edes in iJhl'ier V,er
sorgung ,!>t!ehende mmderjä.h!'l1ge l<!ind (eheliches 
oder unehelich'es l<!ind, Stiefkind) ·ein monaüieher 
Erzdehungsbeiltr:l!g 'inder Höhe der im Gehalts
gesetz 1956, BGBL Nr. 54, inder j'eweils gel
'tenden Fassung f,estges,etzten Haushaltszulag,e für 
Kinder zu gewähren. Der ErziehungSibeiitragist 
auf Antrag auch nach Err,eichungder Volljährig
keiJt zu 1e~ten, wenn das Kmd 

1. w,egen wissenschah1ich,er oder ·sonl,ltIiger 
l1eg.eImäß-iger Schul- oder B,erufsau.shildung sich 
nicht s·elbst erhalten karun, bis zur ordnungs
mäßigen Beendigung der Ausbildung, längstens 
jedoch bis zu·r VolI.endung des 26. Lebensjahnes, 
wird wähund dieSer Zeit der Prä.senzd~en~t ab
\solviert, b1s zur VolLendung des 27. LebensJahnes, 
oder 

2.infolge körperlicher oder g.eiscig'er Gebr,e
chen datuernd außerstande ist, sich selbst den 
Unterhalt zu veerschaffen, sofern ,das Gebrechen 

BeabsQchtigte Neufassung 

gesetzes 1969 gebiJldetJen Fonds zu. Der Bundes
mi'ni~t!er für sOZJiale V,erwal,tung ist ,ermächtigt, 
n.ach diesem Bundesges,etz .rechtskräftig vorge
schriebene Ausgleichs·taxen über Ansuchen bei 
Vorliegen besondener Umstände zu ,ermäßigen. 
Die Erträgnisse ·der Ausgleich.sltaxen s'ind nach 
Anhörender Opf.erfwnsorgekommiss1on (§ 17) 
zum Zwecke der Fürsorg!e für die Inhaber ,einer 
Amtslbesehein!igung oder eines Opfera'llSweis,es, 
deren Wrtwen, Waisen und Kinder sow1e für 
Personen zu verwenden, die, ohne Inhaber einer 
Amt!shescheinigung zu sein, Wli,ederkehrende Lei
stungen nach dem Opf,erfürsorgegesetz beziehen 
oderdl~e bis zur Vollendung de·s 24. Lebensjahres 
Inhaber ein'er Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausw,eises als Hinoerbliebene (§ 1 Abs. 3 
lit. bund d) waren. 

§11 ...... 

(4) Opf,er- und Hinterb1~ebenenrel1!te (Abs. 2 
und 3) sind im übrig.en nach den jeweils für 
eLie Entschä.digung der Kr~flgsopfer gewenden 
Grundsa:tz·en und Bes'oimmung·en und im Au~maß 
der für die l<!r,iegs,opf.er vorg,es!ehenen Vergütun~ 
,g,en zu leilStJen. 

(8) Für die Lerstu11lg der UnterhaLtSirentJe, der 
B,eihilf'en und der Zulagen gellten °im übrigen 
diJe VOl1schrifwn des Abs~ 4 .s~nn,gemäß. 

(10) Opfern im Sinne des § 1 Abs. 1 Jrt. d 
oder e oder Albs. 2 1iJt. c, d~e eine Ull!terhalt~ren'te 
bezi,ehen, ~st auf Antrag ·für j'edes in ,j,hner Ver
sorgung s,tehende minderjährig,e K<ind vehelichCLS 
oder uneheliehes IGnd, S~iefkmd) ein mona<tlicher 
Erz,jehungsbeitrag nach ,den B·es·timmup.,gen und 
im Ausmaß der im § 16 des K,riegsopferVlersor
gungsgesetzes 1957 vO'rges.ehenlen l<!inderzulag.e 
zu g'ewähr,en. Der Erziehungsbeitmg 'VSlt auf An
trag aueh nach Errieichung der Volljährigkeit zu 
leiSiten, wenn dars Kind a'us folg,enden GrÜlnden 
außers·tande ol'st, mch ,selbst ·den UnterhaLt zu v·er
schaffen: 

1. w,eg.en w.issenscha~tLicher 'Oder l$önstJi:ger 
regelmäßig,er Schul- oder Beruf,sausbildung his zur 
ordnungsmäßigen Beendj,gung der Ausbildul1g, 
la:n'gst,ens jedochbiJso zur Vollendung des 
26. Lebensjahres, wrnd währ,end dieser Zeit der 
Präs,enzdienst oder Zivilclien~t geIeistlet, bors zur 
Vollendung des 27. Lebensjahnes oder 

2. infolg·e körperLicher oder geistig,er Ge
br.eehen, sofern ·das Gebrech,en vo'r Erneichung 
der Volljährigke1t oder während des in Z. 1 
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vor Erreichung der Volljähnigkeit oder während 
·des in Z. 1 bezeichneten Zeitraumes eingetreten 
ist urud solaruge dieser Zustand andauert. 

{12) Empfänger evner Uruterhal'tsr-en,te ..... 
od·er prikoi:scher ß<Lindheit g>ewährt wer-den. An 
die ·Stel1ed~es·es B,eurages 'tritt mit WiJrkung vom 
1. J~nnereirues j.eden Jahres der un'uer Bedacht
naJhme a'uf die ,ßiesuimmungJen ·des § 11 a vervie1-
fach·te Betrag. 

§ 11 a. 

(1) Der Bundesminis,ter für sozrale VerwaLtung 
hat den für den Bereich des Allgemeinen Sozia1-
v:ersicherungsges.etz.es f,es:[;g>e~etzten Anpass·un~s
faktor auch für den Her.eich des Opferfü·r.sOorg,e
gesetzes für verbindlich zu erklären. Die Unter
ha1,tlsrerrten (§ 11 Abs. 5), ·die Hilf1os'enzu1ag.e 
(§ 11 Abs. 12) und da:s Sterheg>eld (§ 12 a) sind 
mit Wirkung vom 1. Jänner emes j.eden Jahres 
. mitdies·em An'passun@sfaJktor zu verv,ielfachen. 

(2) Dre Anpassung ·i,st inder W,ei~e vorzuneh
men, daß die .in den Ahs. 5 und 12 des §11 
sowie in Abs. 1 des § 12 a a:ngeführten B.eträg>e 
mit W:~rkung vom 1. Jännrer 1973 mit dem 
Anpas.sungsfakto·r (Abs. ,1) zu v:ervie1fachen und 
sodann auf voHe Schillinghetlräge :vu .runden ,slind. 
Mit Wirkung vom 1. Jänrner der folg.enden 
Jahre ist der Verv,ielfachung .der für das jeweils 
vorangegang·ene Jahr 'enmLtlte1te Betrag zu~runde 
zu 1e~en. 

(3) Der Bundesminris,ter für soziale V.erwaLtung 
ha.t die s,ichaus Ahs. 2 .er-g.ehenden Beträge für 
die Unterhaltsrenten, .die Hi1f101senzu1ag,e und das 
Soerbegeld für j,edes Jahr durch Verordnung fest-
zustellen. . 

(4) Die Anpassung der in AnweiJSung 's'tehenden 
Unterhaltsrentten und Hilflosenzulagen gemäß 
Abs. 2 ist von Amts wegen vorzunehmen; Be
scheide sind nur auf Verlarugen der Anspruchs
berechtig.ten zu .erla.ss,en. 

. § 12; ..... 

(2) AlLe Trag,er der K:rank,envelisicherung haben 
den· Inhabern eL11!er Amtsbescheinigung die 
Pflichtlerstungen der gies,etzlichen K.ranken
versicherung zu gewähren. Bei der Festsetzung 
der B.emes.sungs.grundlage fÜ'r ·das Kranken-, 
Fami1ien- und Taggteld sowie für das Sterbegdd 
i'Slt bei Inhabern eimer Amtsbesch,einigung von 
der in der Krarrkenver,S'icherung gehenden höch
sten Beitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 1it. a des All
gemeinen SozialverS'icherungsges.etzes, BGBl. 
Nr. 189/1955) auszugehen; Stie erhöht sich j.eweils 

Beabsichtigt.e N;eufassung 

be:veichneuen Zertraumes ,eingetreten iSlt,solange 
dieser Zustand andauert. 

(12) Empfänger einer Urroerhaltsrente 
oder prak!tischer BI.indheit .gewähnt Wierden. 

§ 11 a. 

(1) D er BuncLesmin.~s!tJer für tsoziale Vierwal
tung hait den für den Bemich des Allgemeinen 
Sozialversicherung9~eSletzes 1955, BGBl. Nr. 189, 
f,es·tges,etzten Anpais.sungsfak>tor auch für den Be
reich des Opf'erfür,sorgeg,esetzes mit V,erordnung 
fü'r verbindlich zu erklälien. Dite Unterhaltsrenten 
(§ 11 Abs. 5) unddatS Sterbeg.eld (§ 12 a) lS~nd 
mit Wirkung vom 1. Jänner .eines j,eden Jahres 
mit dieS'em Anpas~ung.sfak>tor zu v,erVilelfachen . 

(2) Die AnpaiSSung'Lslt in der' W,eis.e vorzuneh
men, daß ,die in § 11 Atbs. 5 und § 12 a Abs. 1 
angeführten B.eoräg.e mrt Wi'rkung vom 1. Jänner 
1973 mit dem Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu 
v.er.V'ielfachen und sodal1n auf volLe Schilling
beträge :vu 'runden ,sind. Mit Wirk·ung vom 
1. Jänn,er der folgenden Jahne ,ist ·der Vervrel
fachung der für odalS joeweiLs voran~egangen·e Jahr 
ermitteh,e Beorag zug,runde zu Iegen. 

(3) Der BundesmintL~ter für 'soziaLe Verwal
tung halt die sich aus Abs. 2 ergebenden Beträg,e 
für dj,e Ull'terha1ts.!1eU'tien und das Snerbeg>eld für 
joedes Jahr ,durch Verordnung f.e&tzusoel1en. . 

(4) D1e AnpaSISung der ,in, Anweisung Sluehenden 
U mterhaltsr-errten g,emäß Abs. 2 ,1st von AmtlS 
wegen vorzunehmen. ß.esch·eide über di,e An
passung der Urrterhalts!1en'ten und über dj,e zum 
1. Jänner eines jeden J ahr-es sich ,er.~ebende Br
höhungdes Erz~ehun~sbe~orages (§ 11 AbIS·. 10) 
und der Hilf1ooen,zula~e (§ 11 Abs.12) ~Iind nur 
auf Verlangender Amspruchsberechtj,~ten zu .er-
13J~sen . 

§ 12 ..... . 

(2) Alle Trä~er der Knnkenvel'iricherung haben' 
den Inhabern ,einer Amtsbescheinigung und Emp
fäng,ern .einer RentenfünsongeIeisltung g>emäß § 11 
Abs. 6 oder 7 die Leis.tlUng:enin dem Umfang 
zu gewähren, in dem sie 'em,em bei der örtlich 
zuständigen Geb:i'et~krankenkas.s,e Pflichtversicher
ten auf Grund des Gesetzes und der Satzun,g 
zustehen, lSof,ern 1S·j,e die Le1sltung,en·· überstJei/;'en, 
cti,e der zmtändige Träger der. Krankenvers,iche
rung nach q,en für ihn gelobenden Vonsd1!r-if,ten 
zu erbr.ingen hätte. B'ei der Festsetrung der B,e-
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um den glemäß § 125 Abs. 3 des Al1~emeifi'en 
Sozialversicherungsg>e~etz,es ~estzuset~enden Hrun
derüsa'tz. Hiebei i:st von dem Höchsthetra,g an 
Sonder,zahlung auszugehen, der gemäß § 54 Abts. 1 
des Allg.emeinen SOZJialversicherungsgesetzes für 
die Be!'lechnung ,der Sonderbeträg,e ,in der Krm
kenv,ersUch,erung heraJnzu:ciehen 1st. HinterIbI~e
berue (§ 1 Abs. 3), d,ie Lnhaber erner Amts
bescheinigung sUnd, und Personen, die .eine R,en
tenfWrsorgeleistUing gemäß § 11 Abs. 5 bis 7 
beziehen, haben keinen Anspruch auf Kranken-, 
Familien- und Taggdd. 

(5) Die von den Trägern der Krankenversiche
rung nach den Bes·timmungen d~eses Bundes
gesetzes gewäh!'lten Lei'stung,en Wlerden, lSow,eit 
SI~e überdi,e Leistung,en hinausgehen, die ,der Ver
süch,erunfiS'llräg,er nach dem A11gemeilnen Sozial
versicherun~g.esetz zu 'erbringen hallte, aus Bun
desmitteln . ersetZJt. D~e näheren Bes'timmung>en 
hierüber ,erläßt der Bund,esminisuer für soziale 
V,el'wa1tung. 

§ 12 a. 

(1) Snirbt ein Inhaher ,einer Amtsbescheinigung, 
wird ein StJel1beg>eld gewährt. Das voUe Sterhegeld 
beträgt 3733 S. Auf diesen Betrag s,ind 'sonlS1Jige 
einmali~e Leistungen anzurechnen, die aus Anlaß 
des Todes aus MütJteLn der Sozialv'ersücherung 
oder sonstig,en öff,entlichen MittJeln - ausge
n<lmmen die Gebührnisse für daJS SterbeVi1ertel
ja,hr in sinngemäßer Anwendung des § 48 des 
KfI~egsopfervel1sorgungsgesetZ!es 1957 - ,gewährt 
werden; übersteigen diese Leistungen zusammen 
den B·etrag .von 1494 S, sind ,lediglich 1494 S ,an
zurechnen. 

§ 13 c. 

(1) ..... 

(3) 

b) ..... zu'treffen. 

Beabsoichtigte Neufassting 

mess·ungsgrundlag>e für das KraJnken-, Familien
und TaggeLd sowie fü'r den Be~ta.1Jtung'skostJen
beitrag ist b8i Inhabern emer Amtsbescheinigung 
von der in der Krankenversicherung g.eItenden 
höchS'ten BeiMaglsgrundlage (§ 45 Abs. 1 litt. a 
des Al1gemeillJen Sozial v,ersichel1U11gsges'etzes, 
BGBL NI'. 189/1955) auszu~ehen; s~eerhöht sich 
j,eWleil,s um den gemäß § 125 AbIS. 3 des All
gemeinen SOZiialv,el1S,icherungsg,esetzes fest
zusetZJenden Hunderts<l!tz. Hi,ebei ist von dem 
Höchstbecrag. an SOinderzahlung auszugehen, der 
gemäß § 54 Abs. 1 des Allgemeiruen Sozialv:er
sicherungsgesetzes fü'r die Ber!echIliU!fi'g der Sonder
bei:träg,e ,in der KrankenViersUcherung heranzu
ziehen ist. Hinterbl~ehene (§ 1 AbIS. 3), d~e In
haber einer Amtsheschemigung sind, und ~er
~onen, die eine RentenfürsorgdeDstung glemäß 
§ 11 Abs. 5 his 7 beziehen, halben keinen An
spruch auf Kranken-, Famili,en- und Taggeld. 

(5) Der B~ndersetzt in den Hl1en des Abs. 1 
dem Tll'äg,er der Krankenversichlerung dU,e ent
S'tandenen Ko'S'ten, ~n den Fällen ,des Ahs. 2 die 
entstandenen Kostlen. linsoweit, aLs sie über den 
Kosten liegen, d~e dem Träger der. Kranken
vel1~icherung ·erwachsen würden, wenn 'er die 
Leistung auf Grund eines anderen Bundesg,esetzes 
und der Satzung zu erbrin,g,en gehabt hatte. Fer
ner ·ersetzt der Bund den T!rägern der Kra'Ilken
versicherung ,ernen ent~p1"echenden 'lieil an den 
Verwal tungskosten. 

§ 12 a. 

(1) Stirbt e~n Inhaber ,emer Amtsbesch,einilgung 
oder Empfänger wiederkehrender Geldleistungen 
nach dem Op~erfü'r!sorgeg.esetz, so wi'rd ,ein 
Sterbegeld gewähflt. Das volLe Sterhegeld beträgt 
3733 S. A'Uf d~esen Beurag .sind sonstig·e ,einmaLig>e 
Leistung,en anzur!echnen, d~e aus Anlaß des Todes 
aus Mitteln der· Sozialversicherung oder son
&tigen öffentlich'en MitteLn - ausg,enommenrue 
Gebührnis~e für das Suerbeviel"teljahr in &00-
g,emäßer Anwendung ,des § 48 des Krieg,sopter
versorgungsgesetzes 1957 - gewährt werden; 
üheI1steigendiese Le~stung'en zusammen den Be
trag von 1494 S, ,so sind 1edigLich 1494 S anzu
l'echn·en. An die Sllel1e' der angeführten Beträge 
tlreten mit Wirkung vom 1. Jänner ,eines jeden 
J ahneS d1e unter B'edachtnahme auf die Bestim
mung des § 11 a vervielfachten Beträge. 

§ 13 c. 

(1) ..... 

(3) 

b) ..... zutreffen; 

c) Eltern. 
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§ 15. 

(1) ..... 

c) bei KJindern (§ 1 Abs. 3 ltit. b), Enkeln und 
elt.el"nlo&en Geschwistern mit Ende des Jahres, 
in dem sie ,das 24. Lebensjahr vollenden. Auf 
begründetes An\Such,en kann ,der BUil1desmLrui&t>er 
fÜlr· \Soziale V'erwaltnmg die Anspruchsberechti
gung über d~esen Zeitpunkt runaus ,erstrecken, 
län~ns j,edoch his zum Ende des Jahres, m dem 
der Anspruchsberechugte ,eine Existenzgegrün
det oder sonst l>ein:en LebensUIlJterhaLt .tn aus'" 
reichendem Maße g,eSlichert hat. 

.(2) Der Arusprucharuf AiUSISltJellung ,e1ner Amts
bescheiruigung oder ,emes Opferausweises (§ 4) 
ist nicht g'eg,ehen, Wlenn der AnspruchsWierber 
w,egen ,eines S'trafgooetzlich zu ahndenden Ver
bJ."lechens oder V,el"gehens verumeiLt wurde,die 
V'erurteilung im Zeitpunkt der Anspruchs
werbUing nicht g,etilgtilSt und nach .der NatUlr 
des s'tJrafbaren Ta!tbestandeseine mißbräuchliche 
Ausnützung der B'egün~tigungen d~eses BiUndes
ges,etzes anzunehmen list ;da;s gleiche ,gilt, wenn 
sem VeJ."lhalten in Wort oder Talt mit den Ge
danken und Ziel,eneines frcien, ,demokratischen 
Österreich i~n Widerspruch51teht oder '~tand. 

Beabsichtigte Neufassung 

§ 15. 

(1) ..... 
c) bei Kindern (§ 1 Abs. 3 lit. b), Enkeln und 

elternlosen Geschwistern mit Ende des Jah
res, ~Ifi dem ,~iedas 24. Lebensjahr voÜenden .. 
Auf begriindet>es AIlJSuchen kann .der Bun
dJesmma,stJer für ooz.iaLe Verwaltung dre An
spruchsberlechtigwng überd~esen Zeitp.unkt 
hinaus ,ers<treck<en, längstens }edoch bis zum 
Ende des J ahlies, indem der Anspruchs
berechcig,te eine ExiSitenz g,egrundet oder 
sonst :seinen Lebensun'teJ."lhal't ,in ,aUlsreich,en
dem Maße geSlichert hat. Dalrüber hinaus 
kann der Bundesmin1ster für soziale V.er
waltung das WiederaufIeben einer wegen 
Fr.istablauf ,erloscheruen Anspruchsberechci.
,gung aus ,den im § 11 Abs. 10 Z. 1 und 2 
angeführten Gri1nden ab ,dem Antrags
monaJt bewilligen, wenn d~e geLoend ge
machten Griinde im Zeitpunkt des Br
lEisch,eIl'S berelits vorlag,en; ein Isolcher An
orag kann jedoch ,im Falle der Fortda'llier 
e~fl<es Studi.ums .oder ,einer BleruflSausbildung 
nur his zur VolLendung des 26. Lebens
jahres, wird wähl'end dreser Ze~t der Prä
senz,dienst oder Z~v!ildienst geleistet, blis 
zur Vol1endungdes 27. Lebensjahres gestelLt 
wel"den. 

(2) Der Anspruch auf Ausstell'll'ng ,ein er AffiItIS
bescheinigung oder ,eines Opferausweis,es (§ 4) 
iSlt nicht geg,eben, wenn der Anspruchswerher 
wegen ,einer oder mehrerer gerichtlich sorafba:I1er 
Handlungen zueifiler mehr als sechsmo'fi,ati~en 
Freiheitsi>traf,e veruroeiLt wurde, d~e V,eruteilung 
,im Zeitpunkt der AnoragS'tellung nicht glecilgt 
iSlt und nach der Na!tur ,des sltrafba'I1en T3Jt
hesta:ndeseine mißhräuchliche Ausnü,tzungder 
BegünstigiUngendi'es,es Bundesges,etzes anzuneh
men list; das gLeiche gilt, wenn !sein VerhaLten 
,m Wort oder Tat roDt den Gedanken und Zielen 
einesf.reien, demokratl~sch'en Oster,reich in Wider
spruch steht od·er stan,d. 

(8) lline wegen des Erlöschens der Anspruchs
berlechti.gung im SinlIl!e des Ahs. 1 11it. beinge
s,tellte HiTiiterbliebenenr:ente Wlird frühesoens nach· 
Ablauf des .der Herechnung des Abf,ertigungs
betrages (§ 11 Aoo. 4 ,in Vie~indung mit § 38 
Ahs. 1 des KriJegsopferwersorgungsg,esletzes 1957) 
zugrunde gelegten Zeitraumes auf Antrag wi'eder
g,ewährt, wenn die WI~twe oder Lebensgdährtin 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und 

1. die neue Ehe durch den Tod des Ehegatten 
oder durch Scheidung oder Aufhebung a!uf
g,elöst oder fiir nichcig erklärt wurde 'Und 
die Auflösung d'er Ehe nich,t aus dem alLeini
gen oder üherwi,eg,enden V'erschulden der 
Ehefrau ,erfolgte oder bei Nichtigerklärung: 
der Ehe die Ehefnu als ,schuldlos anzusIeben 
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ist, welliIl und insolang,e ihr aus dieS/er Ehe 
kein den ßjotwenmgen LebensuntIerhalt 
deck!ender Anspruch aJUf Versorgung (Unter
halt) erwachsen ist; 

2. die neue Leben('),gemeiru;chaf't durch den Tod 
des Leberrsgefähl1tlen aufgelöst wurde und 
,ihr aus diesler Lebensgemeinschaft kein'eden 
notwend~~en Lebensunroorhalt sichernden 
Einkünfte zumeßen. 

Zur HinterbIiebenerur,ente w~r,d über Antlrag 
UtnitJerhaltsIiente nach Maßgabe der Blescimmun
gen des § 11 Abs. 5, 8 und 14 gewährt. 

'§ 17. § 17. 

(1) Beim Bundesminlj.~erium ..... zu beratlen. (I) B,eim Bundesmini:stemum ..... zu beratlen. 
Sie ist bei Ell'tscheidungendes ßundesmiruisters 
für soziaLe v<erwaLtung über Berufiungen gegen 
Bescheide des Landeshauptmannes Ibn Ren'tlen
angdeg,enhei'lien und be~ der V<ergabe von Mineln 
a'U(') der Sonderfürsolige lin N o'tlSttandsfäHen zu 
hören. 
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